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Ureisblatt für den Kreis Gießen.
Nr 5_ _ _ 15 « ^ nimnt _ 1915

Betnttntu -achttng.
B i' t v. : Reichswvllivoche.

Da die im Reiche noch vorhandenen Wollvorräte vor-
»nssichtlich in der Hauptsache zu Strümpfen und Tuchen ver¬
arbeitet werden müssen , muß der große Bedarf unsererKric-
>aer iin Feld « an Wolldecken , warmen Unterkleidern iifi » . aus
andere Weise gedeckt werden . Zu diesen Zwecken sind die in
ivvhl allen deutschen Familien noch vorhandenen überslnssi-
>Kii warmen Wollsachen und getragene » Kleidungsstücke sehr
a » t zu verwenden . Es in deshalb unter Zustimmung sämt¬
licher Bundesstaaten beschlossen worden , in der Zeit vom
18 . bis 24 . l . Mts . eine

Reichswollwochc
abtiihalten , in der die erwähnten Sachen Samnielstcllen zu-
zn führen sind , von >vo aus die sachgemäße Verarbeitung ver¬
anlaßt wird . Indem ivir aus den nachstehend abgc-
d r » ckt e n Ausruf Bezug nehmen , dürfen wir bei der Bereit¬
willigkeit , mit der bisher alles gespendet ivnrde , ivas unseren
tapferen Brüdern und Söhnen im Felde ihre Ausgabe er¬
leichtern kann , wohl bestimmt erhoffe » , daß die Bevölkerung
deS Kreises auch in der Reichswollwochc mit offenem Herzen
und offener Hand reichliche Gaben spenden lvird . Näheres
über die zur Erreichung des Zieles crsoD ^ rlich werdenden
lokalen Organisationen » ich über die Art und den Umfang
ihrer Tätigkeit lvird baldmöglichst bekannt gegeben werden.

.Gießen,  den 14 . Januar 1915.
, Großhcrzogliches Kreisamt Gießen.

I) r . kl sing  e r.

Aufruf an die deutschen Hausfrauen.
I » dcr Zeit vom 18 . bis 24 . Januar 1915 soll , unter

wärmster Billigung Ihrer Majestät der Kaise¬
rin,  in ganz Deutschland eine

Reichswollwochc
stattiinden.

Der Zweck dieser Reichswollwoche besteht darin , für unsere
im 'Felde stehenden Truppen die in den deutschen Familien noch
vorhandenen überflüssigen warmen Lachen und getragenen Klei-
dungsstückc (Herten - und Francnkleidnng , auch Unterlleidmig)
zu sammeln . ES sollen nicht nur wollene , sondern auch bauin-
wollcnc Sachen sowie Tuche eingcsammelt werden , um daraus
namentlich , llebcrzichwcste » , Unterjacken , Beinkleider , vor allem
aber Decke » anzufertigen.

Gerade an Decken besteht jür die Truppen ein außerordent¬
licher Bedarf , da sie den 'Ausenthalt in den Schützengriben sehr
erleickstcrn und erträglich inackrcn . Mit großem Erfolg sind be¬
reits von sachverständiger Seite aus aiten Kleidcni aller Art
Decken in der Größe von 1,50 : 2 Meter hergestellt worden , die
einen hervorragenden Ersatz für fabrikmäßig erzeugte wollene
Decken bilde » und deren Herstellungskosten mir ein Viertel einer
fabrikmäßig hergestellten wollcnei , Decke betragen.

Zi , dieser .Aufgabe bedürfen die Unterzeichnete » Stellen dcr
tätigen Mitarbeit aller deutschen Frauen.

Die Organisation dieses Sammelwerkes toird sich, in den
Gauen des Vaterlandes verschiedenartig gestalten — je nach
de» Eigentümlichkeiten und den besondere » Lebensverhältiilssen
ihrer Pcivohner.

Aber Euch Allen wird rechtzeitig die Mitteilung über die
Einzelhe,teil zugehen . Zunächst richtet Euch schon darauf ein,
in Euren .Schränken „ achzi,sehen , ioas Ihr entbehren könnt,
lim cs denen zu widmen , dre mit ihrer Brust und ihren : Blnb
uns alle beschützen . Gebt , soviel Ihr irgendivie entbehren könnt!

Nur diejenigen Familien , in denen ansteckende Krankheiten
herrschen , bitten wir , sich im Interesse der Allgemeinheit au
dem Liebeswerk auf diese Weise nicht zu beteiligen.

Also nvchmals, ^ dcntschc Hausfrauen , frisch , ans Werk!
Sammelt aus Schränken und Truhen , ums Ihr au (Hiibehr-

Iichem sindet!
Schnürt es zu Bündeln , packt cs in Säcke und lwliet cs

zur Abholung bereit , wenn alle unsere Heiser in der Rcichs-
w oll Woche vom 18 . bis 24 . Januar 1915  an Eure
Türen klopfen!

Berlin , de » 1 . Januar 1915.
KnegSmiSschutz für wurme Unterkleidung E . P.

F ü r st zu S g l m - H o r st m ä r.

B c t r . i Reichswollwochc.

An die Schulvorstände des Kreises.
Wir ersuchen , die Lehrer in unserem Namen umgehend zu

beauttragen , in den Schulen in geeigneter Weise ans die Bedeutung
»nd Wichtigkeit der Reichswollwochc hinzuweisen . Es darf von
einem derartigen Hinweis erwartet iverden , daß alsdann auch
Schüler und Schülerinnen , soweit noch nötig , zu Dause auf die
Beraustaltuug ausmerksam luacheu und damit zur Förderung des
Unternehmens beitragen werden.

Aus die in der heutigen Nummer abgedruckte Bekanntmachung
und den Aufruf an die deutschen Danosrauen wird Bezug ge¬
nommen.

G i e fj c n , den 14 . Januar 1915.
Großherzogliche KreisschnlkomMission Gießen»

_ Dr . Usinge  r.

B e t r . : Reichswollwoche.
Au dir Vorstände der israrlitischcn Rcligionsgeineindeu und

Rklsgionsgescllschasten des Kreises.
Unter Bezugnahme aus unsere heutige Bekanntmachung in

den im Kreise erscheinenden Blättern tut gleichen Betreff ersuchen
wir gelegentlich der demnächst staitsindenden Gottesdienste aus die
Wichtigkeit und Bedeutung der Reichswollwoche in einer Ihnen
geeignet erscheinenden Form hinznweiseu und dadurch das llntcr-
nchmen zu fördern.

Gießen,  den 14 . Januar 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

Dr . Ufinger-

Bekanntmachung
betreffend die zwangsweise Verwaltung britischer llnternehniungcn.

Vom 22 . Dezember 1914.
Aus Grund deS 8 9 der Verordnung vom 26 . November 1914,

betreffend die zwangsweise Verwaltung französischer Unternch
innngen <Rcichs - Gesctzbl . S . 4871 , ivird folgendes bestimmt:

^ Artikel  1.
Tie Vorschriften der Verordnung vom 26 . November 1914

werden im Wege dcr Vergeltung auch, auf Unternehmungen,
deren Kapital ganz oder überwiegend britischen Staaisangehö
rigcn znsteht , für anwendbar erklärt.

Artikel  2.
Tiefe Bekanntmachung tritt mit dem Tage dcr Verkündung

in Kraft.
Berlin,  den 22 . Dezember 1914.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

Bekanntmachung
über Höchstpreise für Erzeugnisse aus Nickel.

Vom 30 . Dezember 1914.
Aus Grund des 8 8 dcr Verordnung des Bundesrats über

Höchstpreise für Kupfer , altes Messing , alte Bronze , Rolguß.
Aluminium , Nickel , Antimon und Zinn vom 10 . Dezember 1914
Reick's - Äcsctzbl . S . 5011 , wird solgendeS bestimmt:

Ter Preis für 100 Kilogramm darf bei Nickelauodcn , Nickcl-
stangen , Nickelstäbcn , Nickeldrälsten , Nickelblechen und Nickclrohrcn
480 Mark nicht übcrsteigr » .

Tiefe Bestimnning tritt am 2 . Januar 1915 in Kraft.
Berlin,  den 30 . Dezember 1914.

Ter Reichskanzler.
Im Aufträge : Richter.

Bekanntmachung.
Die nachsiclxmde Bekanntmachung deS stellvertretenden ReüI )S-

kanzlers vom 17 . Dezember v . Js . wird zur öffentliche » Krnnt-
nich-s gebracht . ^ :

Gießen,  den 9 . Januar 1915 . J \
Großhcrzogliches Kreisamt Gießen . . -

vr . U s i n g e r.

Bekanntmachung
über die Vertretung eines Genossen i» der Generalversammlung
einer Erwerbs « und Wirtschaslsgenossenschaft und ütnw das Aus¬

scheiden aus dcr Genosscnschast . Vom 17 . Dezember 1914.
Der Bnndesrat hat ans Grund des 8 -9 des Gesetzes über die

Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom 4 . August 1914 Rcichs - Gesctzbl . S . 327 ) folgende Ber»
ordiumg erlassen : ,

8 1 Gehört ein Genosse einer eingetragenen ffßiwsscnschost in
den Personen , die im 8 2 des (Ŝ efete #, betreffend den Schutz
dcr insolge - des Krieges an Wakrncliniuua ihrer Rechte beb in-



bi-rtni Personen , vom l . August 1914 (Reick»- -Klesevbl, 3 . 328)
bezeichnet sind , so kann er sein Stimmrecht in der Generalver¬
sammlung durch eine » Bevollmächtigten ausüben . Für die Voll¬
macht ist die schristliche Form erforderlich und genügend . Ein
Bevollmächtigter kaiitt mehr als einen Genossen rcrtretcn

8 2, Ist bei dein Errichte , das die Liste der Genossen führt,
injolge des Krieges ein, ivcnngleich nur vorübergehender , Still¬
stand der Rechtspflege eingetrelen , so gilt , salls die Tatsache,
die grmäs htj 65 bis <>M des Gesetzes, betressend die Erivcrbs-
und Wirtichastsgenossenschaiten . das Ausscheiden eines Genossen
begründet , nicht bis zum Schlüsse des Geschäftsjahrs , , u dem
das Ausscheiden erfolgen soll, in die Liste eingetragen ist, das
Ausscheiden auch ohne Eintragung mit den, Schlüsse dieses Gc-
schästsjahrs als erfolgt . Unter der gleichen Voraussetzung sindet,
falls der Tod eines Genossen nicht bis zum Schlüsse des Ge-
schäjtsiahees in die List« der Genossen eingetragen ist, die im
jj 125 Abs, 2 des Gesetzes gegebene Vorschrift scher die Haltung
des Erchen für die bis zun. Tage der Eintragung von der Ge¬
nossenschaft eingegangenen Verbindlichkeiten keine Anwendung,

Tic int 8 69 des Gesetzes bezeichncte Verpflichtung des Vor-
standcs , die Eintragung in die Liste zu veranlaiten , wird durch
die Vorschriften des Abs, 1 nicht berührt , konnte der Vorstand
der Verbslichtung nicht bis zu dem in, 8 69 bezeichncte» Feit
viintt Nachkommen, so hat er das Ausscheiden in den, von ihm
gesührtc » Verzeichnis der Genossen zu vermerken und das zur
Eintragung in die Liste Erforderliche unverzüglich »ach Wegfall
des Hindernisses nachzuholen,

8 3 . Tiefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
,n Kraft,

Berlin,  den 17, Tezember 1911,
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers,

T e l b r ü ch.

B e I r : Tas Gesetz, die Landstände betressend, von, 3 , Juni 191 l.
An de» Oberbürgermeister der Stadl Giesten und

an die Groszh, Bürgermeiftereie» der Landaenieindeil
des Kreises,

In Verfolg einer von de» beiden Kammern der Stände an¬
genommenen Resolution beauftragen wir Sie aus Anordnung
des Grosth , Staatsministeriums , die in Ihren Gemeinden wohnen-
den oder dorthin zuziehenden Angehörigen anderer Bundesstaaten
daran , ausmertsain zu machen, dasz sie nur bei Ertvcrb der hessischen
staatsangehör,gleit ivahlberechtigt zu den Wahle » des Landtags
sind und das der Ertucrb der hessischen Staatsangehörigkeit ein
Ansgchen einer anderen Staatsangehörigkeit nicht bedeutet,
. . , dis zu », 15. Fi'brnar 1915 ist uns zn berichten , das, dies gc-
tchehen ist,

Gi e ste n , den 7, Januar 1915,
Grostherzoqliches Kreisamt Giesen,

_ _ Dr . IIsinger.

detr,:  Tie Feier des Geburtstages Seiner Mas , des Kaisers,
An die Schulvorstände des Kreises,

Am Geburtstage Seiner Majestät des Kaisers ist au Stelle
des llnterrrchtes ein« de» Zeit, „ »ständen Rcchnmig tragende Schul¬
feier zu veranftaltcn,

Giesen,  den 7 , Januar 1915,
Elrostherzogliche Kreisschulkonimission Giesen,

I , B : Hechler,

Bete  Amtlickie Handausgab »' der Aussührungsvorschrssten zu
der Reichsversichkrungsordnung.

An dir Gras,herzoglichenBürgermeisterei«» der Landgemein¬
den des Kreises mi, Ausnahme von Etiingovansen, Hnngen

und Reinhardsvain,
Zn den nächste» Tagen werden Ihne » die auf unser "lus-

sareibe » von, 18. August 1914 (Siehe Giesen er Anzeiger Nr 193,
bestellten Exemplare obiger amtlickeii Handausgabe , »gehen Je
t Exemplar kostet 5 Mk Wir beauftragen Sie , Fl,reu Geincinde-
rechner anzuivrnen . diese» Betrag und sofern 2 Exemplare ge-
liescrt worden sind, die Suninic von 10 Mk an die Nreiskasse
Giesen abzuliefern.

G lesen,  den II.  Januar 1917»,
Grobherzogliches Kreisamt iVersicherungsaint ) Giesen

I , « : Hechler,

Bctr,:  Schlusivrüinng der Asviranten und Aspiranlinne » des
Schulamts im Frühsahr 1915,

An die Schulvorstände des Kreises,
Tie erste diesjährige Schlusprüsung für Aspiranten und Aipi-

rantinnen des Schulaiiits beginnt ai» 2t> April l Fs, , vor¬
mittags 8 Uhr . zn Tarmstadt , Bteldnngcn zu dieser Prüfung
sind mit 1,50 Mk . Steinpei versehe» bis spätestens l , Febrnar
l , Js , bei „ nS eiiiznrcicheii , Tiejeiiiam Pritslrngc . denen keine
besondere Nachricht »»geht , haben sich am 26 , AprU zur Prü¬

fung icinzusinden.

oh ' »vollen den in Vetracht koinmenden Schutverivallern
und Lchulvverwaltcrinnc » vom Vorstehenden Kenntnis geben

G i esten , den 9. Januar 1915,
Grosherzogliche Kreisschulkominission Giesen,

__ _ Hem in erde,
detr,:  Wirtschaitlichc Mahnahmen während des Kriegst hier:

. ^ ichening des Goldbcnandcs der Reichsbank,
An die Grosth, Bürgknnelstrrricn der Landgemeinde»

, des Kreises.
diejenigen von Ihnen , welche niit der Erledigung imsercr Ver¬

tagung vom ,4l , Dezenchcr 1914 noch im Rückstände sind, werdkit
an die Einsendung der Berichte innerhalb 2 Tagen erinnert

Gtesten,  den 11, Januar 1915,
Groshcrzoglichcs Kreisaml Giesen,

I . V, : He mm erde.

Bekanntmachung.
Bctr,:  Den Ansbruch der Maul - und Klauenseuche in Ebersadt,

In Ebeiftadt ist die Maul- und Klauenseuche au»,gebrochen.
Es tverde» solgeiche Bezirle gebildet:
f Sperrbezirk, Grmarkung Ebcrstadt mit Arnsburg,
11 vtooachtungsgktnet : dik (GemarkungenOber - Hör

gern. Holzheim, Grüninge». Dorf Güll. Birklar und M»
schenbrim mit vof Güll,

Für diese Bezirke gelte» die Bestintniunge» unserer Br
kanntmachung vom 12, Nov, 1914. abgedruckt im KreisblattNr, 70 vom 17. Nov, 1914.

A» die Grosth, Bürgerineistereieii Eberstadt, Lbervörgcr»
»alzheim, Grüningen. Dors-Güll, Birklar und Müschen

„ heim.
Sie werdenneranlast , vorstehende Bekanntmachung , sowie die

„niige vom 12, November v, I , sofort auf ortsübliche Weise zur
allgemeinen Kenntnis »u bringe » Viehhändler sind  zu
Protokoll zu b e d c n t e tt ; die Protokolle sind uns binnen 24 Stun¬
den kiiiziisendcn, Ter Befolg der Vorschriften ist im Interesse einer
Verhütung der Weitcrverbreitung der Seuche streng z» überwachen,
Zinviderhandlungcn sind zur Anzeige zn bringen.

An die Grosth, Griidarmrne drs Kreises.
Tie wollen die Dnrchinbrnng der Best im in imgen streng über¬

wachen und jede Zuwidcrhandlnng zur Anzeige bringen.
Giesen,  den 44, Januar 1915,

Grohherzoaliches Kreisamt Giesen,
I , B, : H c m m e r d c.

Bekanntmachung.
Bctr,:  Ten Ausbruch der Maul - und Klauenseuche in Weickarts¬

hain,
In Weickartshain ist die Maul und Klauenseucheaus-gebrocheu.
Die Straste„Am Rasen" bildet einen Sperrbezirk, die

geiamte übrige Gemarkung Weickartshain wird als Brab
uchtnngsarbikt erklärt.

Für diese Bezirke gellen die Brftimmungr» unserer Be
kanntmachung vom 12,Nov 1914, abgedruckt im KrcisblattNr. 70 vom 17, Nov, 1914,

An dir Grosth, Bürge, mrifteleir» Weickartshain, Gründers
Lauter. O.neckborn, Stangenrod und Gäbelnrod,

Tic werden veranlast , vorstehende Bekanntmachung , sowie die¬
jenige vom 12, 'November v, I , sofort ans ortsübliche Weise zur
allgemeinen Kenntnis z» bringen , Viehhändler sind  zu
Protokoll f » bedeuten:  die Protokolle sind nns binnen 24 Sin»
den einzuienden , Ter Befolg der Vorschriften ist im Interesse einer
Verhütung der Weitcrverbrcitnng der Seuche streng zn überwachen,
Zuwiderhandlungen sind zur Anzeige zu bringen.

An dir Grosth, Gendarmerie des Kreises.
Sic wollen die Turchiührung der Bestiinmunge » streng über-

n»ache„ „ nd jede Zuwiderhandlung zur Anzeige bringen
Giesen,  den 14, Januar 1915.

Grosherzogtiches Kreisamt Giesen,
I , B : H e m m e r d e.

Bekanntmachung.
B e t x, : Masregeln gegen die Maul - und Klanenscnchr

Wir bringen zur allgemeinen Kenntnis , das aus Grund der
im Reichsanzeiger veröftenlsichten Nachweisung über den Stand
der Maul - und Klauenseuche als verseucht zu gelten haben:

1 Im Grosherzogtnm die Kreise Tarnrstadt , Vensbeim , Die¬
burg . Gr -Gerau , Heov . ii beim, Osfenbach , Gies>en. Alsfeld , Bü¬
dingen , Friedberg , Sckrotten, Mainz , Alje », Bingen , Oppen¬
heim, Worms , ,

2 , Im Reichsgebiet die Bezirke ttönigsberg , Guinbinnen,
.Allenstein , Tanzig , D.arteniverder , Sladlkr , Berlin , Potsdam.



/viinf 'Ult . atcltin , » öslin , StiiUfimf », 'Bofcii, Bromberg . Brco
lau , Lieg»,«, Oppeln , Magdeburg , Merseburg , Erfurt , Zchie-iwig
L' annouer . vrldeshcini , sLnneburg. Stade , C ^nobriltf . « uriA Miui-
ftcr SKtnbcn , Arnsberg . Cassel. Wiesbaden . CMenz , Düsseldorf
Köln , Trier , Aachen, Oberbahern , Nieder bauen, , Pfalz Oben
chalz. Ober,ranken . Mittelsrank, -» , Ilnieriranke » , Schwaben,
«aubcn , Dresden , Leipzig , Chemnitz. Zwickau. Neckarlreis
Sckwarzipaldkreis , Jagstkrcis , Donankrcis , irrcibura , Karlsrnhe
evlannhctm , Mecklenburg - Schtverin , Sachsen Weimar , Mecklenburg
ĉ trclitz , Oldenburg , Lübeck i» Oldenburg . Birkcuield , Brau»
Mwerg . « achten Meiningen . Sachsen Altenburg , Coburg , Wotba
ein dal t, (Sd ’,iiarsbiirn Sanders Hausen, Schivarjburg Rudolstadt
aienl! a . L ., Reust j . L.. Schaninburg -Libve , Lippe , Lübeck, Bre
wen . San,bürg , Unteretsast , Obercliast , Lothringen

Grefe » , den g. Jamiar 1915.
Grostherzoglichcs Kreisanit Giehen

._ I B : fr c mm erbe.
Bekanntmachung.

„Karl Bau m dahier hat heute die » oiizessivn ale Dunsimann
zuruckgegeben und seine Tätigkeit eingestellt,
, Ansprüche a » die hinterlegte Tienfttautw » sind bei Meidling
der Nichtberücksichtigung binnen 8 Tage » bei uns vor, »bringe»

Giessen,  den 12. Januar 191ö
Grosthe>zogliches Polizei,,,nt Gleisen

_ _ freinmerde.
Bekanntmachung.

Dem ChriAan Noll  dahier ist die Konzession als Dicnstmänn
entzöge» worden.

Ansprüche an die hinterlegte Dicnstkantion sind bei Meidnng
der Nichlberüch'ichtignng binnen 8 Tagen bei uns vorzudriiigen.

Giehen,  den 12. Januar 1915
.Grobherzogliches Polizciaint Gieben.

_ fremmetb e.
Bckanntmachnng.

Betr .l  Feldbcreinigung in der Geniarkung Bellersheim ; hier:
die Auslösung der Vollzugskoinnnssion

Ich bringe hiermit zur öfsentlichen Kennt ,ns , da» nach Beeil
digung des Fcldbereiniguiigsversahrens und Abschluß des Kasse
Wesens durch Cntschlicsznng Grostb Ministeriums des Jmicni , Ab
teilung für Landtvirtschast , frandet und Gewerbe , vom IC. Dezember
1914 die Bollziigskoniinission für die obige Feldbereinigung auf¬
gelöst worden ist.

Fricdberg,  den 24 . Dezember 1914.
Der Grotzb . Feldbereiiliaungskoniiniisär:

_ Schnlttspahn,  Regierungsrat
Bekanntmachung.

B e t r . : Feldbereinigung in der Gemarkung Berstadt.
Ich bringe zur öfsentlichen Kenntnis , dab nach Beendig,,na des

Feldbereinignngsversahrens und Abschluss des Kassewesens durch
Entschliestung Grosth Ministerinins des Innern , Abteilung für
Landwirtschast , frmidel und Gewerbe , vom 16. lsd. Mts . die Boll-
zugskonnnission für die obige Feldbereinigung ausgelöst worden ist.

Friedberg,  de » 24 . Dezember 1914.
Der Grobherzogliche Feldbereinigungskonimissär:

_S ch n i t t s v a h n , Reg .-Rat
Bckanntmachnng.

Betr . : Die Rachsiichung der Berechtigung zum einjährig frei¬
willigen Dienst ans Grund von Schulzeugnisse ».

Diejenigen jungen Leute , welche aus G r n » d >h r r r S chn l -
»eng n isse  die Berechtigung zum einjährig freiwilligen Dienst
nachsuchen wollen , werde » hierdurch aus die nachsolgenden, bei
Anbringung der Gesuche »>, beachtenden Vorschriften mit dem
Ansüge » ansmerksam gemacht , hast hiernach unvollständige Gesuche
ohne weiteres zurückgegeben werde».

1. DaS Gesuch ist bei der n n t c r z e ich „ e t e » P r ü f „ n g s-
KomMission nur dann  eiiizureiche ». wenn der sich Mel¬
dende im G r » st h e r, » g t u »> gkstellnngspflichtig ist,
d . h. seinen dauernden A u s e n t b a l t S o r t hat.

2 . Die Berechtigung zum einjährig -freiwillige » Dienst kan»
«licht vor vollendetem 17 . Lebensjahr und muh
spätestens bis zum 1. Februar des Jahres  nachgesucht
werden , in welchem das 29 . Lebensjahr vollendet wird.

Sollte » einzelne der nachstehend unter a —d ansgesährten
Papiere und insbesondere das Schulzeugnis wegen »och nicht
vollendetem Schulbesuch bis zu vorangesührtem Termin » icht vor¬
gelegt werden können, so ist gleichwohl daö Gesuch bis zu diesem
Zeitpunkt einznreichen und i» demselben anzugeben , das» die etwa
»och sehlcnden Papiere nackisolgen würden . D i e C i n re i chu n g
dieser Papiere muh bei Verlust des Anrechts der
Berechtigung spätestens bis 1. April desselben
Jahres erfolgen.

Ö. Das Gesuch mnh von dem Betressendsn selbst gesch .-je¬
de n sein „ nd ist hierzu ein Bogen im A kte n sorm al (nicht
Briefpapier ) zu Verwenden, Auch ist die nähere Adresse
«nziigebe » . Das Gesuch ist an die Unterzeichnete Behörde , ohne
persönliche Adresse zu richten.

4. Dem Gesuche sind folgende Papiere beizusüge» '

^ch? rousstäei,!)." " * n" - dem Zivilstandsregister.
un 8 des gesetzlichen Stritt«

J ä 1«1 k^ CiÂäriing , dab frtvi >ie Dauer des einjütrriaen
Dienst « die Kosten des Unterhalts , mit Einschlus, de»
Kosten der Ausrüstung , Bekleidung »nd Wohnung von
JSS ' kSffcJijIwflB » » trben sollen ; Natt dieser Erklärung
genügt die Erklärnng deS gelehlichen Bcrtrcters oder eines

ritte », das; er sich dem Belvcrbcr gegenüber zur Tragung

: K S ^ stsWL " velbürg !' Er ' - v-s' -ch. des Beiverb. r»
Die llnterschrift des gesetzlick,eiiVertreter , und de,

> l"w>e die Fähigkeit des Bewerber », des gesetzlichen
^/ " " leis , odt-r des Dritten , zur Bestreitung der Kosten

J" bescheinige», » ebernimmt der gesetzliche
" % 111 vorstehendem Absave de-

fm , f,!' v so bedarf seine Erklärung , so-
If™ fra [t d<6 zur Gctträlntma des
«e »rknnb»,ig" b" ' ^ " gcrichllichc» oder notariellen

Der Regel nach ist dem Schulzeugnis ein entsprechende,
Jonnular bclgesügt, a„ , welches ausdrücklich Bezug ge>nenn,neu wird . ' "

e) C; i » U >t b c s cho l l cu h c i t s z e „ g n i s . loelches für Zög-
« ?!1rtJ’ ä?ctl’" ®ri,lllC11 jGhmualie ». Realghmnasic,,.

Obe , Realschi,len . Prog, . taffen , Realschulen. Realpio-
«vninasicn , bohcreil Bisrgerschule» und sonstigen Militär-
dtrechtigt, -,, Anstalten ) durch den Direktor der Anstalt , für
aNe übrigen lungen Leute durch die Polizei -Obrigkeit oder
(he Vorgesetzte Dienstbehörde ans, „stellen ist.

>l>DoS Schulzeugnis
Sodann wird »och besonders bcmerki:

>» 908. cl) doh die S chu l , e » g „ s s s e , mit Ans,,ahme der Rcise-
zkugnisse. sür die liniversität >,„ d die derselbe» gleich-
gestellten vmhschiileii und Reisezenguiskc sür die Prima
der Gpmiiasic », Realg »„»,a,i, -i, und Ober -Rcalschule»,
sowie Re,sezeugui,sc (Zeugnisse über die bestgnd.-m
Lchlnupiusuiig ) der Proghmiiasic », Realprogvuinasicn
Und Reallchiile ». sämtlich »ach Muster 18 znr Wehr-
Ordniiiig vom 22 November 1888 - Ncnabdruck Reg -
Bl . Nr . i>8 von 1901 — ausgestellt sein müssen.

nn  wird auf die Bestimm,Inge » der 88 88 , 89 . 99.
so und 94 der aiigcftihrtc » Welirordiiung verwiesen.

Grohherzogliche Prüsiiug « . Kommission
1»r Einlährig - Frciwillige zu Dari » stade.

Ter Boriihende : v o n 2  t a r cf, Regierungsrat.

' IHärfft. nfa. ' r
(In einem Teil der Auslage lviederholt .)

le Frankfurt a IN. vIe l, h o I NIa rkt b , ri chI oom 13. Jan.
Austrieb : Rinder 136 (Ochsen 10, Büsten W, Kühl und Färsen

Kälber 8öl , Schafe 810, Schweine 1860.
Tendenz : Kälber flau , Schaft reg«, geräumt . Schiveine ge¬

drückt. Preis« sür 100 Psd.
Lebend- Schtacht-

gecvscht
Kälber.  Mk.

Feinste Mastkälber . . ^ . . 81 —M. 45—60
40- 44

Mk.
00- 93
75- 83
68- 76

sunge
44- 00 94- 9«

36- 38 85 - 90

05.00 —67,60 63.00- 85.00

,ze„»ie wialttatver.
Mittlere Mast - »nd best« Saugkälber
Deringere Mast - »nd gule Saugkälber

Schale.
Sialtniastschase:

Maillämiiier und jüngere Maslhammel
Aeltere Maslhauimel , g»I genährte

Schale n»d geringere Mastlämmer
Schweine.

PoNsteischigk Schiveine vo» 80 bi«
100 kg Lebendgeivicht.

Ppllfleilchlg« Sehivcin « unter 80 leg
Lebendgewicht . 04.00- 66.00 80.00- 89.00

Voll fleischig« Schweine von 100 di«
iro leg Lebendgewicht . 06.00—67,60 88.00—86,00

Vollsletichige Schweine von >20 l-i»
150 kg Lebe»5g«wicht . 60.00—07.50 88.00 —86.00

k» rvleabade », 14. Jan . l » n - » nd SIrohINarkt:
Angela !,ren waren 10 Wagen mit k>«,> und Stroh , Man notierte
>«» 3,60—5,00 Mk.. Stroh (üiichlstroli) 0,90- 8,30 Alt.. Kriiini,,.

slroh 2,30 - 2,70 Aik. — y r >, ch I INa r ft . Haler >2,60 - 00,00 Mk. ,
Alle« j, 50 Kilo,

• / » ■■ f “ ‘ Itefarl bllllail «)• BrOhrteM
Kuverts mit Firma äää?

Natalionsdruck der Brühl ' lchen  Unlv .-Buch» und Etetndruckerei. R. Lang «, Girtzen.
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